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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
8.0.1291.1.339988.325717
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Lackspritzraum
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Lackspritzraum
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Lackspritzraum
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Lackspritzraum
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Lackspritzraum
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Lackspritzraum
	DokID: 319
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Lackspritzraum
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Durchführen von Lackierarbeiten mittels Spritzpistole
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: Verordnung explosionsfähige Atmosphären (VEXAT)
Grenzwerteverordnung (GKV)
Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (VGÜ)
DGUV Information 209-046 - Lackierräume und -einrichtungen für flüssige Beschichtungsstoffe (BGI 740)
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: 
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	Hinweis: 
	Hinweis: § 4 Abs. 2 Z4 MSchG
	Hinweis: KJBG-VO § 3 Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsstoffen
	Hinweis: KJBG-VO §3 Abs.1 Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsstoffen 
Jugendliche in Ausbildung dürfen mit nach Abs. 1 Z 1 bis 3 verbotenen Arbeiten unter Aufsicht beschäftigt werden.
Abs. 4: Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung und unter Aufsicht.
	Angaben: 
	Hinweis: Ggfls. nach Beurteilung des Gefahrenstoffverzeichnisses durch AM von AUVAsicher
	Hinweis: 
	Hinweis: Atemschutz, Schutzhandschuhe, Schutzanzug, dicht schließende Schutzbrille - als Unterstützung bei der Auswahl Arbeitsmediziner heranziehen
	Hinweis: An den Zugängen folgende Kennzeichnungen anbringen:
Verbotszeichen "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten" 
Warnzeichen "Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre"  (EX)
Verbotszeichen "Zutritt für Unbefugte verboten"
	Hinweis: Zutritt für Unbefugte
	Hinweis: 
	Hinweis: Siehe Gefahrstoffverzeichnis und Sicherheitsdatenblätter
	Hinweis: Absaugung, elektrische Anlage
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Ex-Zonen festlegen und technische Ausstattung überprüfen
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen
	Gefährdung: Hautresorption
	Gefährdung: Inhalation von Dämpfen
	Gefährdung: Atemschutz
	Gefährdung: Fehlende Untersuchung nach VGÜ
	Gefährdung: Technische Mängel der Anlage
	Gefährdung: Brand und Explosion
	Gefährdung: Stolpergefahr
	Gefährdung: Fehlende Kennzeichnung
	Massnahmen: * Gefährliche Arbeitsstoffe durch ungefährlichere ersetzen, Risikoanalyse durchführen
* Arbeitsstoffverzeichnis und Sicherheitsdatenblätter auf aktuellen Stand, zur Einsicht aufliegend
* Nur erforderliche Menge am Arbeitsplatz - Rest im Lacklager

	Massnahmen: * Arbeitskleidung geschlossen tragen
* Handschuhe verwenden
* Hautschutzplan erstellen
	Massnahmen: * Absaugung regelmäßig warten (Filterwechselintervall beachten)
* Nachlauf der Absaugung während der Trocknung
* Luftströmung kontrollieren
* Spritzraumtüren geschlossen halten
* Atemschutz verwenden
* Unterweisung; nur ausgebildete Fachkräfte
	Massnahmen: * Erforderlichen Atemschutz lt. Sicherheitsdatenblatt bereitstellen
* Verwendungsdauer beachten (ungeöffnete Filter max. 5 Jahre, angebrochene Filter max. 6 Monate)
* Erstmalige Verwendung dokumentieren, Prüfung spätestens nach 3 Monaten
* Aufbewahrung außerhalb des Spritzraumes (gegen Beschädigung, Verschmutzung, Einwirkung durch Schadstoffe geschützt)
	Massnahmen: * Untersuchung entsprechend der Einsatzdauer und der verwendeten Arbeitsstoffe 
* Vorgegebene Untersuchungsintervalle lt. VGÜ einhalten 
	Massnahmen: * Jährliche Prüfung der Absauganlage veranlassen
* Wartungsintervalle lt. Hersteller einhalten
* Kontaktschalter beim Eingang, Aufhängung Spritzpistole funktionsfähig
* Elektrische Anlage im festgelegten Zeitrahmen lt. Explosionsschutzdokument überprüfen lassen 
* Größere Gebinde mit Potentialausgleich
	Massnahmen: * Explosionsschutzdokument erstellen, EX Zonen festlegen
* Lackreste mit nicht funkenziehenden Werkzeugen entfernen
* Rauchverbot einhalten
* Zündquellen vermeiden
* Verbot von elektrischen Betriebsmittel wie Radio im EX Bereich beachten
* Türen geschlossen halten, Selbstschließmechanismus montieren
* Keine brennbaren Gegenstände wie Papier oder Kartons im Spritzraum lagern
* Regelmäßig Brandschutzübung abhalten
* Geeigneten Feuerlöscher bereitstellen
	Massnahmen: * Geeignetes Schuhwerk tragen (antistatische Sohle)
* Auf Ordnung und Sauberkeit achten
* Beschädigte Gitterroste erneuern
	Massnahmen: * Kennzeichnung am Eingang zum Spritzraum lt. Explosionsschutzdokument ausführen

	Zuständiger: 
	Termin: 
	Kontrolle: 
	Schaltfläche1: 
	addLineMassnahmen: 



